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Neues  
Gesamt- 
verkehrs- 
konzept
Das aktualisierte Gesamt-
verkehrskonzept 2018 mit 
Planungshorizont bis 2030 
schafft die Grundlage dafür, 
dass der Lebens- und Wirt-
schaftsraum Zürich auch 
künftig mit allen Verkehrs-
trägern gut erschlossen  
ist – und das im Einklang 
mit der im kantonalen 
Richtplan definierten Sied-
lungsentwicklung.
Wilfried Anreiter
Abteilungsleiter Gesamtverkehr, 
Amt für Verkehr (AFV)
Volkswirtschaftsdirektion Kanton Zürich
Telefon 043 259 54 40
wilfried.anreiter@vd.zh.ch
www.afv.zh.ch

Mit dem Gesamtverkehrskonzept (GVK) 

legte der Regierungsrat 2006 erstmals 

die langfristigen Ziele und Entwick-

lungsgrundsätze für das Gesamtver-

kehrssystem im Kanton Zürich fest. Die 

damals festgehaltenen Entwicklungs-

grundsätze haben sich als zentraler 

Orientierungsrahmen für alle im Politik-

bereich Verkehr tätigen Stellen bewährt. 

Die Mehrheit der darin formulierten Zie-

le und Massnahmen wurde erreicht (vgl. 

ZUP31, 2003). 

Verkehrswachstum grossteils  
mit ÖV auffangen
Das zentrale Ziel, dass der öffentliche 

Verkehr mindestens die Hälfte des Ver-

kehrszuwachses übernimmt, der nicht 

auf den Fuss- oder Veloverkehr entfällt, 

konnte sogar übertroffen werden. Der 

ÖV übernahm im Zeitraum von 2007 bis 

2015 einen Anteil von 54 Prozent am 

Verkehrswachstum. 

Dank der umgesetzten Massnahmen – 

etwa der Durchmesserlinie, der Glatt- 

talbahn oder der Zürcher Westumfah-

rung – sind der Wirtschafts- und Le-

bensraum Kanton Zürich und seine Teil-

gebiete sehr gut erschlossen. Um diese 

Standortqualität für Bevölkerung und 

Wirtschaft aber zu erhalten und weiter-

zuentwickeln, sind auch künftig grosse 

Anstrengungen nötig.  

Wachsende Bevölkerung  
und mehr Arbeitsplätze
Seit 2006 haben sich die Rahmenbe-

dingungen stark verändert. Der Kanton 

Zürich steht in den nächsten Jahrzehn-

ten vor grossen Herausforderungen. So 

ist weiterhin mit einem markanten An-

stieg von Bevölkerung und Beschäftig-

ten zu rechnen. Das Wachstum soll ge-

mäss den Zielvorgaben des kantonalen 

Richtplans zu 80 Prozent in den urba-

nen Gebieten stattfinden. Die Mobili-

tätsnachfrage wird bedeutend steigen, 

sowohl für den Personen- wie auch für 

den Güterverkehr. 

Mit dem Gesamtverkehrskonzept soll nachhaltig 
die künftige Mobilität sichergestellt werden.

Quelle: GVK

Quelle und Bezug: www.afv.zh.ch/gvk
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Tiefgreifende Veränderung  
bekannter Mobilitätsmuster 
Dazu kommt, dass sich die bekann-

ten Mobilitätsmuster von Personen und 

Gütern aufgrund technischer Innovatio-

nen und gesellschaftlicher Veränderun-

gen tiefgreifend wandeln werden (Bei-

trag «Täglich 35 Kilometer weit» Seite 

9). Dieser Wandel wird Auswirkungen 

auf die Verkehrsnachfrage, aber auch 

auf das Verkehrsangebot und die Ver-

kehrsinfrastruktur nach sich ziehen. 

Die Verminderung der verkehrsbeding-

ten Umweltbelastungen bleibt weiterhin 

eine grosse Herausforderung. Schliess-

lich ist dafür zu sorgen, dass die Finan-

zierung des Verkehrsangebots auch in 

Zukunft sichergestellt ist. 

Effiziente Mobilität für Menschen 
und Güter sicherstellen 
Aufgrund der veränderten Ausgangs-

lage wurde das Gesamtverkehrskon-

zept 2006 grundlegend überarbeitet. 

Das GVK 2018 zeigt mit Planungsho-

rizont 2030 auf, wo der Kanton Zürich 

beim Verkehrsangebot Schwerpunkte 

setzt und wo er die Mobilität im Rahmen 

seiner Möglichkeiten und Zuständigkei-

ten beeinflussen will. Dazu definiert das 

GVK 2018 acht Handlungsschwerpunk-

te (siehe Zusatztext oben). 

So geht es weiter
Mit dem Gesamtverkehrskonzept 2018 

stellt der Regierungsrat sicher, dass das 

Verkehrssystem im Kanton Zürich auch 

längerfristig eine ausreichende und effi-

ziente Mobilität für Menschen und Güter 

ermöglicht – wichtige Voraussetzungen 

für die Entwicklung des Wirtschafts-

raums Zürich. Ebenso unterstützt es 

die im kantonalen Richtplan vorgegebe-

ne Raumentwicklung und leistet damit  

einen Beitrag, um die Auswirkungen auf 

die Umwelt möglichst gering zu halten. 

Die Volkswirtschaftsdirektion wird die 

Bearbeitung der Handlungsschwer-

punkte des GVK 2018 direktionsüber-

greifend koordinieren, dem Regierungs-

rat bei massgeblichen Entwicklungen 

Bericht über die Umsetzung des GVK 

2018 erstatten und in Absprache mit 

den zuständigen Organisationseinhei-

ten allfällige Steuerungsmassnahmen 

beantragen. 

Das GVK ist unter www.afv.zh.ch/gvk abrufbar, 
der Regierungsratsbeschluss Nr. 25/2018  unter 
www.rrb.zh.ch.

Optimieren des Verkehrsangebots Handlungsschwerpunkte 
bis 2030
Aus den im Gesamtverkehrskonzept 

2018 enthaltenen Zielen und Strategi-

en leitet der Regierungsrat Handlungs-

schwerpunkte für den Zeitraum bis 

2030 ab, die er im Rahmen der kan-

tonalen Zuständigkeiten und zusam-

men mit den weiteren Akteuren und 

der Wirtschaft bearbeiten will. Diese 

betreffen insbesondere folgende Berei-

che: 

–  Die technologische Entwicklung und 

Innovation beim Güter- und beim 

Personenverkehr begleiten, fördern 

und nutzen. Dazu gehört die recht-

zeitige Vorbereitung des Strassen-

netzes auf automatisierten Verkehr. 

–  Die volkswirtschaftliche Effizienz 

bei der Nutzung der Verkehrsinfra-

strukturen bzw. -angebote steigern 

durch eine gleichmässigere Vertei-

lung der Nachfrage (Glättung der 

Nachfragespitzen zu den Hauptver-

kehrszeiten). 

–  Die verkehrsplanerische Umset-

zung und Begleitung der im kan-

tonalen Richtplan vorgegebenen 

Siedlungsverdichtung. 

–  Überprüfung bzw. Optimierung der 

Planungs- und Finanzierungsinstru-

mente (Agglomerationsprogramme 

und Strassenfonds) sowie die Ent-

wicklung von Zielvorstellungen für 

die Angleichung der Nutzerfinanzie-

rung beim ÖV und auf der Strasse.

Verbindung und übergeordnete Erschliessung
urbaner Räume
— verbessern* (ÖV, Velo)
— Leistungsfähigkeit aufrechterhalten (MIV)

Feinerschliessung innerhalb urbaner Räume
verbessern* (ÖV, Velo, Fuss)

Erschliessung nicht-urbaner Räume 
erhalten (ÖV, MIV)

Siedlung

Siedlungsgebiet Kantonales Zentrumsgebiet

 

Kapazitäten für Durchgangsverkehr 
gewährleisten
— Schienenverkehr
— Strassenverkehr

Kontinentale/Interkontinentale Erreichbarkeit
sicherstellen (Luftverkehr)

*bei genügender Nachfrage

Wichtiges Ziel des Gesamtverkehrskonzepts ist die Optimierung des Verkehrsangebots:
Quelle: GVK


